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DER FOURIER
Gersau, Mai 1968

Erscheint monatlich
41. Jahrgang Nr. 5

Offizielles Organ des Schweizerischen Fourierverbandes 'V und des Verbandes Schweizerischer Fouriergehilfen
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VON MONAT ZU MONAT

Bedeutsame Etappen
auf dem Weg zu einer umfassenden Landesverteidigung

1. In den letzten Wochen sind auf dem Weg zum Aufbau einer umfassenden Landes-

Verteidigung sehr wichtige Schritte getan und bedeutsame Vorentscheidungen gefällt
worden. Damit sind die Vorarbeiten für eine über den rein militärischen Bereich

hinausweisende Landesverteidigung in ein neues Stadium getreten. Zwar sind noch
keine endgültigen Entscheide getroffen worden; vielmehr wurde gewissermassen die

Drehscheibe betätigt und so die Fahrrichtung der nächsten Monate festgelegt. Mit
den verschiedenen, vom Bundesrat getroffenen Grundsatzentscheiden wurde bestimmt,
in welchem grossen Rahmen sich die künftigen Vorarbeiten halten sollen — nun
wissen die ausführenden Stellen, wie der Bundesrat die Dinge sieht und welcher Art
die Vorschläge sind, die von ihnen erwartet werden. Damit kann in voller Kenntnis
der Dinge an die Detailarbciten herangegangen werden.

Die unter dem Motto «Anpassung der Armee an die Bedürfnisse des modernen

Krieges» stehende Truppenordnung 61 bildete seinerzeit den Ausgangspunkt für
eine grundlegende Neugestaltung unseres Wehrwesens. Die damalige Neuorganisation
des Heeres ging von der ausdrücklichen Voraussetzung aus, dass eine moderne Lan-
desvereeidigung viel mehr als nur eine militärische Angelegenheit sei, und dass neben

der Armee, als Hauptträgerin des Widerstandes, auch die übrigen Bereiche staatlicher

Tätigkeit zur Verteidigung herangezogen werden sollten. Da jedoch dem Heer, als

wuchtigstes Instrument des Bestehens in einem kriegerischen Konflikt, erste Dring-
lichkait zuerkannt wurde, ist die eigentliche Armeereform vorweg genommen wor-
den, in der Meinung, dass die übrigen Teilgebiete einer umfassenden Landesverteidi-

gung: die geistige, die wirtschaftliche, die zivile Landesverteidigung folgen sollten —
was heute der Fall ist.

2. Aber auch die Truppenordnung 61 als solche liess sich nicht auf einen Schlag ver-
wirklichen, sondern musste, aufgeteilt auf verschiedene Etappen, realisiert werden.
Dies gilt namentlich für den Tem'ton'tjWiewst, der im Rahmen einer künftigen um-
fassenden Landesverteidigung eine wichtige Rolle zu spielen hat.

Die im Jahre 1961 noch nicht in allen Teilen endgültig fastgelegte Stellung des

Territorialdienstes in der künftigen Verteidigungsorganisation unseres Landes hat
namentlich im Bericht des Bundesrates vom 6. Juni 1966 über die Konzeption der

militärischen Landesverteidigung eine wesentliche Klärung erfahren. Hierüber stellt
der Bericht des Bundesrates fest:
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